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Verordnung
 

über die Berufsausbildung
 

in den industriellen Elektroberufen

Vom 24.  Juli  2007
 

(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil  I S. 1678 vom 30.  Juli  2007)
 

(Auszug)

zuletzt geändert durch

Zweite Verordnung
 

zur Änderung der Verordnung
 

über die Berufsausbildung
 

in den industriellen Elektroberufen

Vom 7.  Juni  2018 (abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil  I S. 678 vom 13.  Juni  2018)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23.  März 
2005 (BGBI. I S. 931), von denen § 4 Abs. 1 durch Artikel  232 Nr. 1 der Verordnung vom 
31.  Oktober  2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung:

Teil  1
Gemeinsame Vorschriften

§ 1
Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe

Die Ausbildungsberufe

1. Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme/Elektronikerin für Gebäude- und In-
frastruktursysteme,

2. Elektroniker für Betriebstechnik/Elektronikerin für Betriebstechnik,

3. Elektroniker für Automatisierungstechnik/Elektronikerin für Automatisierungstechnik,

4. Elektroniker für Geräte und Systeme/Elektronikerin für Geräte und Systeme,

5. Elektroniker für Informations- und Systemtechnik/Elektronikerin für Informations- und 
Systemtechnik

werden gemäß § 4 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.

§ 2
Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre.
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§ 3
Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung

(1)     Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche 
Handlungsfähigkeit) sollen prozessbezogen vermittelt werden. Diese Qualifikationen sollen 
so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbeson­
dere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieb­
lichen Gesamtzusammenhang einschließt. Die in Satz  2 beschriebene Befähigung ist auch in 
den Prüfungen nach den §§ 9 und 10, 13 und 14, 17 und 18, 21 und 22 sowie 25 und 26 
nachzuweisen.

(2)     Jeweils einen Umfang von 21 Monaten haben

1. die gemeinsamen Kernqualifikationen nach

a) § 7 Absatz  1 Nummer  1 bis 12,

b) § 11 Absatz  1 Nummer  1 bis 12,

c) § 15 Absatz  1 Nummer  1 bis 12,

d) § 19 Absatz  1 Nummer  1 bis 12 und

e) § 23 Absatz  1 Nummer  1 bis 12 sowie

2. die berufsspezifischen Fachqualifikationen nach

a) § 7 Absatz  1 Nummer  13 bis 18,

b) § 11 Absatz  1 Nummer  13 bis 18,

c) § 15 Absatz  1 Nummer  13 bis 18,

d) § 19 Absatz  1 Nummer  13 bis 18 und

e) § 23 Absatz  1 Nummer  13 bis 18.

Sie sind während der gesamten Ausbildungszeit integriert zu vermitteln. Bei der Vermittlung 
ist der Nachhaltigkeitsaspekt zu berücksichtigen.

(3)    Im Rahmen der berufsspezifischen Fachqualifikationen ist die berufliche Handlungskom­
petenz in einem Einsatzgebiet durch Qualifikationen zu erweitern und zu vertiefen, die im je­
weiligen Geschäftsprozess zur ganzheitlichen Durchführung komplexer Aufgaben befähigt.

§ 4
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die Auszu­
bildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 5
(weggefallen)
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§ 6
Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung besteht aus den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 und 2. 
Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungsfähig­
keit erworben hat. In der Abschlussprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die dafür 
erforderlichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähig­
keiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff vertraut ist. 
Dabei sollen Qualifikationen, die bereits Gegenstand von Teil  1 der Abschlussprüfung waren, 
in Teil  2 der Abschlussprüfung nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung 
der Berufsfähigkeit nach § 38 des Berufsbildungsgesetzes erforderlich ist.

Teil  2
Vorschriften für den Ausbildungsberuf Elektroniker für Gebäude- und 

Infrastruktursysteme/Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme

§ 7
Ausbildungsberufsbild

(1)     Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Qualifikationen:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit,

6. Betriebliche und technische Kommunikation,

7. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,

8. Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel,

9. Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen,

10. Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln,

11. Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen,

12. Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen,

13. Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung,

14. Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen,

15. Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen und Systeme,

16. Betreiben von technischen Systemen,

17. Technisches Gebäudemanagement,

18. Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet.
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(2)     Die Qualifikationen nach Absatz  1 sind in einem der folgenden Einsatzgebiete anzuwen­
den und zu vertiefen:

1. Wohn- und Geschäftsgebäude,

2. Betriebsgebäude,

3. Funktionsgebäude und -anlagen,

4. Infrastrukturanlagen,

5. Industrieanlagen.

Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zu­
lässig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz  1 vermittelt werden können.

§ 8
Ausbildungsrahmenplan

Die in § 7 Abs. 1 genannten Qualifikationen (Ausbildungsberufsbild) sollen nach der in An­
lage  1 und Anlage  2 enthaltenen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Be­
rufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrah­
menplan abweichende sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist 
insbesondere zulässig, soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

§ 9
Teil  1 der Abschlussprüfung

(1)    Teil  1 der Abschlussprüfung soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt-
finden.

(2)     Teil  1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage  2 für das erste Ausbil­
dungsjahr und für das dritte Ausbildungshalbjahr aufgeführten Qualifikationen sowie auf den 
im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, so­
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(3)     Der Prüfling soll zeigen, dass er

1. technische Unterlagen auswerten, technische Parameter bestimmen, Arbeitsabläufe 
planen und abstimmen, Material und Werkzeug disponieren,

2. Teilsysteme montieren, demontieren, verdrahten, verbinden und konfigurieren, Sicher­
heitsregeln, Unfallverhütungsvorschriften und Umweltschutzbestimmungen einhalten,

3. die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln beurteilen, elektrische 
Schutzmaßnahmen prüfen,

4. elektrische Systeme analysieren und Funktionen prüfen, Fehler suchen und beseitigen, 
Betriebswerte einstellen und messen,

5. Produkte in Betrieb nehmen, übergeben und erläutern, Auftragsdurchführung dokumen­
tieren, technische Unterlagen, einschließlich Prüfprotokolle, erstellen

kann. Diese Anforderungen sollen an einem funktionsfähigen Teilsystem aus der Gebäude- 
und Infrastrukturtechnik nachgewiesen werden.
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(4)     Die Prüfung besteht aus der Ausführung einer komplexen Arbeitsaufgabe, die situative 
Gesprächsphasen und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet. Die Prüfungszeit beträgt 
höchstens acht Stunden, wobei die situativen Gesprächsphasen insgesamt höchstens zehn 
Minuten umfassen sollen. Die Aufgabenstellungen sollen einen zeitlichen Umfang von höchs­
tens 90 Minuten haben.

§ 10
Teil  2 der Abschlussprüfung

(1)     Teil  2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage  1 und der Anlage  2 auf­
geführten Qualifikationen sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, so­
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2)     Teil  2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen

1. Arbeitsauftrag,

2. Systementwurf,

3. Funktions- und Systemanalyse sowie

4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungs­
betriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitalisierung 
der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische Kommunika­
tion, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitätsmanage­
ment sowie Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln zu be­
rücksichtigen.

(3)     Der Prüfling soll im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag zeigen, dass er

1. Kundenwünsche oder Störmeldungen entgegennehmen und beurteilen, Informationen 
beschaffen, technische und organisatorische Schnittstellen klären, Lösungsvarianten 
unter technischen, betriebswirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten bewer­
ten und auswählen,

2. Auftragsabläufe planen und abstimmen, Teilaufgaben festlegen, Planungsunterlagen er­
stellen, Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten am Einsatzort berücksichtigen, Leistungen 
an einzubeziehende Gewerke vergeben und abnehmen,

3. Aufträge durchführen, Funktion und Sicherheit prüfen und dokumentieren, Normen und 
Spezifikationen zur Qualität und Sicherheit der Systeme beachten sowie Ursachen von 
Fehlern und Mängeln systematisch suchen und beheben,

4. Produkte frei- und übergeben, Fachauskünfte erteilen, Abnahmeprotokolle anfertigen, 
Arbeitsergebnisse und Leistungen dokumentieren und bewerten, Aufmaße erstellen, 
Leistungen abrechnen sowie Systemdaten und -unterlagen dokumentieren, nach be­
triebswirtschaftlichen und technischen Vorgaben aufbereiten und verwalten

kann. Zum Nachweis kommen insbesondere das Errichten, Ändern, Instandhalten oder Be­
treiben von Gebäude- oder Infrastruktursystemen in Betracht.
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(4)     Der Prüfling soll zum Nachweis der Anforderungen im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag

1. in 24 Stunden einen betrieblichen Auftrag durchführen und mit praxisbezogenen Unter­
lagen dokumentieren sowie darüber ein Fachgespräch von höchstens 30 Minuten füh­
ren; das Fachgespräch wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen des be­
arbeiteten betrieblichen Auftrages geführt; unter Berücksichtigung der praxisbezogenen 
Unterlagen sollen durch das Fachgespräch die prozessrelevanten Qualifikationen im 
Bezug zur Auftragsdurchführung bewertet werden; dem Prüfungsausschuss ist vor der 
Durchführung des betrieblichen Auftrages die Aufgabenstellung einschließlich eines ge­
planten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen oder

2. in 14 Stunden eine praktische Arbeitsaufgabe vorbereiten, durchführen, nachbereiten 
und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein begleiten­
des Fachgespräch von höchstens 20 Minuten führen; die Durchführung der Arbeits-
aufgabe beträgt sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchführung, die auf-
gabenspezifischen Unterlagen und das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten 
Qualifikationen im Bezug zur Durchführung der Arbeitsaufgabe bewertet werden.

(5)    Der Ausbildungsbetrieb wählt die Prüfungsvariante nach Absatz  4 aus und teilt sie dem 
Prüfling und der zuständigen Stelle mit der Anmeldung zur Prüfung mit.

(6)     Der Prüfling soll im Prüfungsbereich Systementwurf in der Prüfungszeit von höchstens 
120 Minuten nach vorgegebenen Kundenanforderungen eine Änderung in einem System der 
Gebäude- und Infrastrukturtechnik entwerfen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er tech­
nische Problemanalysen durchführen, unter Berücksichtigung von Vorschriften, technischen 
Regelwerken, Richtlinien, Wirtschaftlichkeit und Betriebsabläufen Lösungskonzepte entwi­
ckeln, Systemspezifikationen anwendungsgerecht festlegen, elektrotechnische Komponen­
ten auswählen, Kosten ermitteln sowie technische Unterlagen erstellen und Standardsoft­
ware einsetzen kann.

(7)    Der Prüfling soll im Prüfungsbereich Funktions- und Systemanalyse in der Prüfungszeit 
von höchstens 120 Minuten ein Gebäude- oder Infrastruktursystem analysieren. Dabei soll 
der Prüfling zeigen, dass er unter Berücksichtigung von Vorschriften, betrieblichen Anwei­
sungen, Herstellervorgaben und Dokumentationen Funktion und Sicherheit von Gebäuden 
und technischen Einrichtungen analysieren und beurteilen sowie unter Berücksichtung von 
Kundeninteressen, technischen, funktionalen, ökonomischen und ökologischen Gesichts­
punkten den Betrieb von Gebäuden planen und damit verbundene Maßnahmen und Auf­
träge spezifizieren kann.

(8)     Der Prüfling soll im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde in der Prüfungszeit 
von höchstens 60 Minuten praxisbezogene handlungsorientierte Aufgaben bearbeiten und 
dabei zeigen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der 
Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann.

§§ 11 bis 26 sind für diesen Beruf nicht erforderlich.
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Teil  7
Gemeinsame Bestehensregelungen

§ 27
Bestehensregelung

(1)    Für die in dieser Verordnung genannten Ausbildungsberufe gelten jeweils die in den 
nachfolgenden Absätzen aufgeführten Bestehensregelungen.

(2)     Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses wird Teil  1 der Abschlussprüfung mit 40  Pro­
zent und Teil  2 der Abschlussprüfung mit 60  Prozent gewichtet.

(3)     Bei der Ermittlung des Ergebnisses des Teils 2 der Abschlussprüfung sind der Prüfungs­
bereich Arbeitsauftrag mit 50  Prozent, die Prüfungsbereiche Systementwurf sowie Funk­
tions- und Systemanalyse mit je 20  Prozent und der Prüfungsbereich Wirtschafts- und So­
zialkunde mit 10  Prozent zu gewichten.

(4)     Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn

1. im Gesamtergebnis nach Absatz  2 sowie

2. im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag und

3. im Gesamtergebnis der Prüfungsbereiche Systementwurf, Funktions- und Systemana­
lyse sowie Wirtschafts- und Sozialkunde

mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prüfungsbereiche nach 
Nummer  3 müssen mindestens ausreichende Leistungen, in dem dritten Prüfungsbereich 
nach Nummer  3 dürfen keine ungenügenden Leistungen erbracht worden sein.

(5)    Die Prüfungsbereiche Systementwurf, Funktions- und Systemanalyse und Wirtschafts- 
und Sozialkunde sind auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschus­
ses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese 
für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des Ergebnis­
ses für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und das Er­
gebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Teil  8
Zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

§ 28
Zusatzqualifikationen

Über das jeweilige Ausbildungsberufsbild, das in § 7 Absatz  1, § 11 Absatz  1, § 15 Absatz  1, 
§ 19 Absatz  1 und § 23 Absatz  1 beschrieben ist, hinaus kann die Ausbildung in einer oder 
mehreren der folgenden Zusatzqualifikationen vereinbart werden:

1. Digitale Vernetzung,

2. Programmierung und

3. IT-Sicherheit.
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§ 29
Gegenstand der Zusatzqualifikationen

(1)    Gegenstand der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung sind die in Anlage  7 Teil  A ge­
nannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(2)    Gegenstand der Zusatzqualifikation Programmierung sind die in Anlage  7 Teil  B genann­
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3)     Gegenstand der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit sind die in Anlage  7 Teil  C genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

§ 30
Antrag auf Prüfung der Zusatzqualifikation, Zeitpunkt

(1)    Die Zusatzqualifikation wird auf Antrag des oder der Auszubildenden geprüft, wenn der 
oder die Auszubildende glaubhaft gemacht hat, dass ihm oder ihr die erforderlichen Fertig­
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt worden sind.

(2)     Die Prüfung der Zusatzqualifikation findet im Rahmen von Teil  2 der Abschlussprüfung 
als gesonderte Prüfung statt.

§ 31
Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung

(1)     Die Prüfung der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung erstreckt sich auf die in Anlage  7 
Teil  A genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(2)    In der Prüfung der Zusatzqualifikation soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage 
ist,

1. Systeme, Prozessabläufe und technische Bedingungen zu analysieren, Anforderungen 
an Netzwerke festzustellen sowie Lösungsvarianten zu erarbeiten, zu bewerten und aus­
zuwählen,

2. Netzwerkkomponenten auszuwählen, zu installieren, zu konfigurieren und in die be­
stehende Infrastruktur zu integrieren sowie Anlagendaten und -unterlagen zu dokumen­
tieren sowie

3. Fehler, Störungen oder Engpässe zu analysieren, den Datendurchsatz und Fehlerraten 
zu bewerten, Fehler zu beheben, die Systeme zu testen sowie Optimierungen vorzu­
schlagen.

§ 32
Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Programmierung

(1)     Die Prüfung der Zusatzqualifikation Programmierung erstreckt sich auf die in Anlage  7 
Teil  B genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
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(2)    In der Prüfung der Zusatzqualifikation soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage 
ist,

1. Systeme, Prozessabläufe und technische Bedingungen zu analysieren und Anforderun­
gen an Softwaremodule festzustellen,

2. Softwaremodule anzupassen und in die bestehenden Systeme zu integrieren und Soft­
ware zu dokumentieren sowie

3. Testpläne und Testdaten zu erstellen, Umgebungsbedingungen zu simulieren, die Sys­
teme zu testen und Fehler zu beheben.

§ 33
Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit

(1)     Die Prüfung der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit erstreckt sich auf die in Anlage  7 Teil  C 
genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(2)    In der Prüfung der Zusatzqualifikation soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage 
ist,

1. technische und organisatorische IT-Sicherheitsmaßnahmen aufgrund gesetzlicher und 
betrieblicher Regelungen zu erarbeiten und abzustimmen,

2. IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen und

3. die umgesetzten IT-Sicherheitsmaßnahmen zu überwachen.

§ 34
Durchführung und Bestehen der Prüfung der Zusatzqualifikation

(1)    In der Prüfung wird mit dem Prüfling zu jeder vermittelten Zusatzqualifikation ein fallbezo­
genes Fachgespräch geführt.

(2)     Zur Vorbereitung auf das jeweilige fallbezogene Fachgespräch hat der Prüfling eigen­
ständig im Ausbildungsbetrieb eine praxisbezogene Aufgabe durchzuführen. Die eigenstän­
dige Durchführung ist von dem oder der Ausbildenden zu bestätigen.

(3)     Zu der praxisbezogenen Aufgabe hat der Prüfling einen Report zu erstellen. In dem Re­
port hat er die Aufgabenstellung, die Zielsetzung, die Planung, das Vorgehen und das Ergeb­
nis der praxisbezogenen Aufgabe zu beschreiben und den Prozess, der zu dem Ergebnis 
geführt hat, zu reflektieren. Der Report darf höchstens drei Seiten umfassen.

(4)     Den Report soll der Prüfling mit einer Anlage ergänzen. Die Anlage besteht aus Visualisie­
rungen zu der praxisbezogenen Aufgabe. Sie darf höchstens fünf Seiten umfassen.

(5)     Das fallbezogene Fachgespräch wird mit einer Darstellung der praxisbezogenen Aufgabe 
und des Lösungswegs durch den Prüfling eingeleitet. Ausgehend von der praxisbezogenen 
Aufgabe und dem dazu erstellten Report entwickelt der Prüfungsausschuss das fallbezo­
gene Fachgespräch so, dass die jeweiligen Anforderungen der Zusatzqualifikation nachge­
wiesen werden können.

(6)     Das fallbezogene Fachgespräch dauert höchstens 20 Minuten.

(7)     Bewertet wird nur die Leistung, die der Prüfling im fallbezogenen Fachgespräch erbringt.

12



(8)     Die Prüfung der jeweiligen Zusatzqualifikation ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung 
mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden ist.

Teil  9
Gemeinsame Übergangsvorschriften

§ 35
Bestandsschutz

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die vor dem 1.  August  2018 bereits bestehen, ist die Ver­
ordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen vom 24.  Juli  2007 
(BGBl. I S. 1678), die zuletzt durch Artikel  2 der Verordnung vom 28.  Juni  2013 (BGBl. I 
S. 2201) geändert worden ist, weiter anzuwenden.

§ 36
Änderung bestehender Berufsausbildungsverhältnisse

Berufsausbildungsverhältnisse, die vor dem 1.  August  2018 bereits bestehen, können nach 
den Vorschriften dieser Verordnung in der ab dem 1.  August  2018 geltenden Fassung unter 
Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertrags­
parteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht Teil  1 der Abschluss­
prüfung absolviert hat.

§ 37
Zusatzqualifikation für bestehende Berufsausbildungsverhältnisse

Die Regelungen zu den Zusatzqualifikationen nach Teil  8 können ab dem 1.  August  2018 
auch auf Berufsausbildungsverhältnisse, die vor dem 1.  August  2018 bereits bestehen, an­
gewendet werden.

Berlin, den 24.  Juli  2007*

Der Bundesminister 
 

für Wirtschaft und Technologie

In Vertretung

Wuermel ing

* Die Änderungsverordnung tritt am 1.  August  2018 in Kraft.
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Anlage  1
 
(zu § 8)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen

Gemeinsame Kernqualifikationen

Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert
 

mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1 2 3

1 Berufsbildung, 
Arbeits- und 
Tarifrecht
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss, Dauer und 
Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den Ausbildungsbetrieb geltenden Tarif­
verträge nennen

2 Aufbau und
 
Organisation des 
Ausbildungs-
betriebes
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie Beschaffung, Fertigung, 
Absatz und Verwaltung erklären

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Belegschaft zu Wirt­
schaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- oder 
personalvertretungsrechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes 
beschreiben

3 Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen, 
Geräten und Betriebsmitteln beachten

e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen 
bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwir­
kungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen 
Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes 
anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und 
Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsor­
gung zuführen

5 Digitalisierung der 
Arbeit, Datenschutz 
und Informations­
sicherheit
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 5)

a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter Zuhilfenahme von Stan­
dardsoftware erstellen

b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern und archivieren

c) Daten eingeben, verarbeiten, übermitteln, empfangen und analysieren
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert
 

mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1 2 3

d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur Auftragsplanung, Auftrags­
abwicklung und Terminverfolgung anwenden

f) Informationsquellen und Informationen in digitalen Netzen recherchieren und 
aus digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen bewerten

g) digitale Lernmedien nutzen

h) die informationstechnischen Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulich­
keit und Authentizität berücksichtigen

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, 
IT-Systemen und Internetseiten einhalten

j) Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in IT-Systemen erkennen und 
Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisierungssysteme nutzen

l) in interdisziplinären Teams kommunizieren, planen und zusammenarbeiten

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen auswerten, anwenden 
und erstellen sowie Skizzen anfertigen

b) Dokumente sowie technische Regelwerke und berufsbezogene Vorschriften, 
auch in Englisch, recherchieren, auswerten und anwenden

c) im virtuellen Raum zusammenarbeiten, Produkt- und Prozessdaten sowie 
Handlungsanweisungen und Funktionsbeschreibungen austauschen

d) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und im Team situationsgerecht 
und zielorientiert führen

e) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, deutsche und englische Fach­
begriffe anwenden

f) Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache zusammenstellen 
und ergänzen

g) Arbeitssitzungen organisieren und moderieren, Entscheidungen im Team 
erarbeiten, Gesprächsergebnisse schriftlich fixieren

h) Daten und Sachverhalte sowie Lösungsvarianten präsentieren

i) Konflikte im Team lösen

j) schriftliche Kommunikation in Deutsch und Englisch durchführen

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berücksichtigung betrieblicher 
Vorgaben einrichten

b) erforderliche Werkzeuge, Geräte, Diagnosesysteme und sonstige Materialien 
für den Arbeitsablauf feststellen und auswählen, termingerecht anfordern, 
prüfen, transportieren, lagern und bereitstellen

c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben planen und dabei sowohl rechtliche, wirt­
schaftliche und terminliche Vorgaben und betriebliche Prozesse beachten als 
auch vor- und nachgelagerte Bereiche berücksichtigen sowie bei Abwei­
chungen von der Planung Prioritäten setzen

d) Aufgaben im Team planen und abstimmen, kulturelle Identitäten berücksich­
tigen

e) Kalkulationen nach betrieblichen Vorgaben durchführen, Lösungsvarianten 
aufzeigen, Kosten vergleichen
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert
 

mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1 2 3

f) Rechnerarbeitsplatz unter ergonomischen Gesichtspunkten einrichten, grafi­
sche Benutzeroberflächen einrichten

g) Auftragsunterlagen sowie technische Durchführbarkeit des Auftrags prüfen 
und mit den betrieblichen Möglichkeiten abstimmen

h) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und bewerten

i) qualitätssteigernde Einflüsse von Arbeitssituationen, Arbeitsumgebung und 
Arbeitsverhalten im Team auf die Arbeitsergebnisse erkennen und anwenden

j) interne und externe Leistungserbringung vergleichen

k) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmöglichkeiten nutzen sowie 
unterschiedliche Lerntechniken anwenden

l) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumentieren

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 8)

a) Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile durch mechanische 
Bearbeitung anpassen

b) Leitungen auswählen und zurichten sowie Baugruppen und Geräte mit unter­
schiedlichen Anschlusstechniken verbinden

c) Leitungswege und Gerätemontageorte unter Beachtung der elektromagneti­
schen Verträglichkeit festlegen

d) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesysteme auswählen und 
montieren

e) Leitungen installieren

f) elektrische Geräte herstellen oder elektrische Anlagen errichten, Geräte oder 
Anlagen in Betrieb nehmen

g) beim Errichten, Ändern, Instandhalten und Betreiben elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel die elektrotechnischen Regeln beachten

h) Abfälle vermeiden sowie Abfallstoffe, nicht verbrauchte Betriebsstoffe und 
Bauteile hinsichtlich der Entsorgung bewerten, umweltgerecht lagern und für 
die Entsorgung bereitstellen

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 9)

a) Messverfahren und Messgeräte auswählen

b) elektrische Größen messen, bewerten und berechnen

c) Kenndaten und Funktion von Baugruppen prüfen

d) Steuerschaltungen analysieren

e) Signale verfolgen und an Schnittstellen prüfen

f) systematische Fehlersuche durchführen

g) Sensoren und Aktoren prüfen und einstellen

h) Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer Funktion prüfen und bewerten

i) Funktionsfähigkeit von Systemen und Komponenten prüfen, Datenprotokolle 
interpretieren

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 10)

a) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichsleitern prüfen und beurteilen

b) Isolationswiderstände messen und beurteilen

c) Basisschutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag beurteilen

d) Leitungen und deren Schutzeinrichtungen sowie sonstige Betriebsmittel, 
insbesondere hinsichtlich Strombelastbarkeit, beurteilen
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert
 

mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind

1 2 3

e) Schutzarten von elektrischen Geräten oder Anlagen hinsichtlich der Umge­
bungsbedingungen und der Zusatzfestlegungen für Räume besonderer Art 
beurteilen

f) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer Geräte, Betriebsmittel und 
Anlagen ergeben, beurteilen und durch Schutzmaßnahmen die sichere 
Nutzung gewährleisten

g) Wirksamkeit von Maßnahmen gegen elektrischen Schlag unter Fehlerbedin­
gungen, insbesondere durch Abschaltung mit Überstromschutzorganen und 
Fehlerstromschutzeinrichtungen, beurteilen

h) elektrische Sicherheit ortsveränderlicher Betriebsmittel beurteilen

i) Brandschutzbestimmungen beim Errichten und Betreiben elektrischer Geräte 
und Anlagen beurteilen

11 Installieren und 
Konfigurieren von 
IT-Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 11)

a) Hard- und Softwarekomponenten auswählen

b) Betriebssysteme und Anwendungsprogramme installieren und konfigurieren

c) IT-Systeme in Netzwerke einbinden

d) Tools und Testprogramme einsetzen

12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 12)

a) Vorstellungen und Bedarf von Kunden ermitteln, Lösungsansätze entwickeln 
und Realisierungsvarianten anbieten

b) auf Wartungsarbeiten und -intervalle hinweisen

c) Störungsmeldungen aufnehmen

d) Einzelheiten der Auftragsabwicklung vereinbaren, bei Störungen der 
Auftragsabwicklung Lösungsvarianten aufzeigen

e) Leistungsmerkmale erläutern, in die Bedienung einweisen, auf Gefahren 
sowie auf Sicherheitsregeln und Vorschriften hinweisen

f) technische Unterstützung leisten

g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren
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Anlage  2
 
(zu § 8)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
 

und zur Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme

Teil  A:     Sachliche Gliederung der berufsspezifischen Fachqualifikationen

Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens
 

integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind

1 2 3

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 13)

a) Kundenanforderungen analysieren

b) Änderungen von Energieversorgungsanlagen planen, Stromkreise und 
Schutzmaßnahmen festlegen

c) Anlagen- und Nutzungsänderungen von technischen Systemen, insbeson­
dere von Energieumwandlungseinrichtungen und Versorgungssystemen, 
planen

d) Änderungen von Kommunikations- und Datenübertragungssystemen planen

e) technische Schnittstellen und Netztopologien klären

f) Lösungen unter Berücksichtigung technischer Bestimmungen und rechtlicher 
Vorgaben planen und ausarbeiten, Kosten kalkulieren

g) Komponenten entsprechend den baulichen und nutzerspezifischen Vorgaben 
auswählen

h) Änderungen der Systeme und Durchführung der Arbeiten abstimmen, interne 
und externe Kunden beraten

i) technische Unterlagen für die Ausführung der Arbeiten erstellen

14 Errichten, Erweitern 
oder Ändern von 
gebäudetechnischen 
Anlagen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 14)

a) Systeme ändern, anpassen, verdrahten, verbinden, konfigurieren, montieren 
und demontieren

b) Maschinen, Geräte und sonstige Betriebsmittel aufstellen, ausrichten, befes­
tigen und anschließen

c) Schaltgeräte und Betriebsmittel zum Steuern, Regeln, Messen und Überwa­
chen einbauen, verdrahten und kennzeichnen

d) Signal- und Datenübertragungssysteme installieren, prüfen und in Betrieb 
nehmen

e) Netz- und Bussysteme anpassen

f) Beleuchtungssysteme montieren und installieren

g) Funktionen kontrollieren, Fehler beseitigen, Systeme in Betrieb nehmen

15 Instandhalten
 
gebäudetechnischer 
Anlagen und 
Systeme
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 15)

a) technische Anlagen inspizieren, Abweichungen vom Sollzustand feststellen, 
Inspektionsprotokolle erstellen

b) Sicherheitseinrichtungen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtungen und 
Brandschutzeinrichtungen, inspizieren

c) wiederkehrende Prüfungen gemäß Vorschriften und technischen Bestim­
mungen sowie betriebsspezifischer Vorgaben durchführen

d) Einhaltung von Sicherheitsvorschriften überwachen, Sicherungsmaßnahmen 
durchführen

e) gebäudetechnische Anlagen warten, insbesondere Sollwerte einstellen und 
justieren, Verschleißteile austauschen, Betriebsstoffe überprüfen und nach­
füllen, Wartungsprotokolle erstellen
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens
 

integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind

1 2 3

f) Störmeldungen aufnehmen und beurteilen

g) Anlagenstörungen analysieren, Funktionen und Sicherheit von Netzen, 
Anlagen, Systemen und Geräten prüfen und dokumentieren

h) Instandhaltungsmaßnahmen einleiten und protokollieren

i) Instandhaltungsprotokolle auswerten, Schwach- und Gefahrenstellen analy­
sieren und erfassen

j) bei der Aufstellung und Optimierung von Instandhaltungsplänen mitwirken

16 Betreiben von tech­
nischen Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 16)

a) Systeme überwachen und unter Berücksichtigung der Kundenwünsche 
sowie ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte steuern

b) Störungen analysieren und unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten 
Maßnahmen zur Störungsbeseitigung ergreifen

c) Kunden, insbesondere bei Störungen, informieren

d) Auftragsdurchführung durch externes Personal beaufsichtigen und koordi­
nieren sowie Leistungen kontrollieren

e) Systeme übergeben, Kunden, auch in englischer Sprache, in die Bedienung 
von technischen Einrichtungen einweisen

f) Kunden und Externe auf Sicherheitsvorschriften hinweisen sowie in die 
Benutzung von Sicherheitseinrichtungen einweisen

g) Visualisierungsanwendungen von technischen Anlagen bedienen und 
anpassen

h) Systemdaten, Diagnosedaten und Prozessdaten auswerten und zur Optimie­
rung nutzen

i) Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen einstellen

j) Verbrauchsdaten von Energie und Betriebsmitteln erfassen, Ursachen bei 
Abweichungen vom Sollwert feststellen, Verbräuche optimieren

k) Gebäude- und Infrastruktursysteme inspizieren, Gefährdungspotenziale 
erfassen

17 Technisches
 
Gebäude-
management
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 17)

a) Daten für das Gebäudemanagement bereitstellen

b) Rapporte und Leistungsnachweise prüfen

c) Datenblätter und Anlagenprofile erstellen und über Datenbanken verwalten

d) Vorgaben aus der Gebäudeverwaltung auf Realisierbarkeit prüfen, Lösungs­
vorschläge erarbeiten, präsentieren und ausführen

e) Zuständigkeiten für unterschiedliche Technikbereiche klären

f) an der Erstellung von Leistungsbeschreibungen und Aufträgen mitwirken

g) Arbeitsaufträge erteilen und koordinieren sowie Leistungen abnehmen

h) vertragliche Regelungen, insbesondere Werkverträge, Arbeitnehmerüberlas­
sung und Verdingungsordnungen, beachten

i) Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegenüber Leistungserbringern 
berücksichtigen
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung
 

selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens
 

integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind

1 2 3

18 Geschäftsprozesse 
und Qualitäts­
management im 
Einsatzgebiet
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 18)

a) Kunden auf spezifische Angebote hinweisen und beraten, Aufträge 
annehmen

b) Informationen beschaffen und bewerten, Dokumentationen nutzen und bear­
beiten, technologische Entwicklungen feststellen, sicherheitsrelevante Unter­
lagen berücksichtigen

c) Ausgangszustand analysieren, technische und organisatorische Schnitt­
stellen klären, Schnittstellen dokumentieren, Auftragsziele festlegen, Teilauf­
gaben definieren, technische Unterlagen erstellen und an der Kostenplanung 
mitwirken

d) Angebote und Kostenvoranschläge unter Beachtung der betrieblichen 
Vorgaben einholen, prüfen und bewerten

e) Auftragsabwicklung planen und mit vor- und nachgelagerten Bereichen 
abstimmen, Planungsunterlagen erstellen, die für die Sicherung der betrieb­
lichen Abläufe notwendigen Verbrauchsmaterialien und -stoffe sowie Ersatz­
teile disponieren und bevorraten

f) Fremdleistungen veranlassen, prüfen und überwachen

g) Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz durchführen, Einhaltung von Terminen verfolgen

h) Normen und Spezifikationen zur Qualität und Sicherheit der Produkte und 
Prozesse beachten, Qualitätssicherungssystem anwenden sowie Ursachen 
von Fehlern und Qualitätsmängeln systematisch suchen, beseitigen und 
dokumentieren

i) Projektablauf dokumentieren, Leistungen abrechnen, Abrechnungsdaten 
erstellen, Nachkalkulation durchführen

j) technische Einrichtungen für die Benutzung frei- und übergeben, Abnahme­
protokolle anfertigen, Produkte und Dienstleistungen erläutern

k) Systemdokumentation und Bedienungsanleitungen zusammenstellen und 
modifizieren

l) Soll-Ist-Vergleich mit den Planungsdaten durchführen, Arbeitsergebnisse und 
-durchführung bewerten

m) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen im Betriebsablauf 
und im eigenen Arbeitsbereich beitragen

n) Lebenszyklusdaten von Aufträgen, Dienstleistungen, Produkten und 
Betriebsmitteln auswerten und Vorschläge zur Optimierung von Abläufen und 
Prozessen erarbeiten
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Teil  B:     Zeitliche Gliederung

Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

Abschnitt  1

1 Berufsbildung, 
Arbeits- und 
Tarifrecht
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere 
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil­
dungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den Ausbildungs­
betrieb geltenden Tarifverträge nennen

während
 
der gesamten
 
Ausbildung

2 Aufbau und
 
Organisation des 
Ausbildungs-
betriebes
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes 
erläutern

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung 
erklären

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner 
Belegschaft zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsver­
tretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht­
lichen Organe des Ausbildungsbetriebes beschreiben

3 Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü­
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten

d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim Arbeiten 
an elektrischen Anlagen, Geräten und Betriebsmitteln 
beachten

e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen 
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbeson­
dere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil­
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz 
an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho­
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen

5 Digitalisierung der 
Arbeit, Datenschutz 
und Informations­
sicherheit
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 5)

a) auftragsbezogene und technische Unterlagen unter 
Zuhilfenahme von Standardsoftware erstellen

b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, sichern 
und archivieren

c) Daten eingeben, verarbeiten, übermitteln, empfangen 
und analysieren

d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) zur 
Auftragsplanung, Auftragsabwicklung und Terminver­
folgung anwenden

f) Informationsquellen und Informationen in digitalen 
Netzen recherchieren und aus digitalen Netzen 
beschaffen sowie Informationen bewerten

g) digitale Lernmedien nutzen

h) die informationstechnischen Schutzziele Verfügbar­
keit, Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität 
berücksichtigen

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Datenträ­
gern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internet­
seiten einhalten

j) Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in IT-
Systemen erkennen und Maßnahmen zur Beseitigung 
ergreifen

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visualisie­
rungssysteme nutzen

l) in interdisziplinären Teams kommunizieren, planen 
und zusammenarbeiten

Abschnitt 2

1. Ausbildungsjahr

Zeitrahmen 1

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen 
auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen 
anfertigen

3 bis 5

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berücksichti­
gung der betrieblichen Vorgaben einrichten

b) erforderliche Werkzeuge, Geräte, Diagnosesysteme 
und sonstige Materialien für den Arbeitsablauf fest­
stellen und auswählen, termingerecht anfordern, 
prüfen, transportieren, lagern und bereitstellen

l) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und doku­
mentieren
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 8)

a) Baugruppen demontieren und montieren sowie Teile 
durch mechanische Bearbeitung anpassen

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 9)

a) Messverfahren und Messgeräte auswählen

b) elektrische Größen messen, bewerten und berechnen

14 Errichten, Erweitern 
oder Ändern von 
gebäudetechnischen 
Anlagen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 14)

a) Systeme ändern, anpassen, verdrahten, verbinden, 
konfigurieren, montieren und demontieren

Zeitrahmen 2

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen 
auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen 
anfertigen

b) Dokumente sowie technische Regelwerke und 
berufsbezogene Vorschriften, auch in Englisch, 
recherchieren, auswerten und anwenden

2 bis 4

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

a) Arbeitsplatz oder Montagestelle unter Berücksichti­
gung betrieblicher Vorgaben einrichten

c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben planen und dabei 
sowohl rechtliche, wirtschaftliche und terminliche 
Vorgaben und betriebliche Prozesse beachten als 
auch vor- und nachgelagerte Bereiche berücksich­
tigen sowie bei Abweichungen von der Planung Prio­
ritäten setzen

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 8)

b) Leitungen auswählen und zurichten sowie 
Baugruppen und Geräte mit unterschiedlichen 
Anschlusstechniken verbinden

c) Leitungswege und Gerätemontageorte unter Beach­
tung der elektromagnetischen Verträglichkeit fest­
legen

d) elektrische Betriebsmittel und Leitungsverlegesys­
teme auswählen und montieren

e) Leitungen installieren

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 10)

c) Basisschutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag 
beurteilen

d) Leitungen und deren Schutzeinrichtungen sowie 
sonstige Betriebsmittel, insbesondere hinsichtlich 
Strombelastbarkeit, beurteilen
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 13)

e) technische Schnittstellen und Netztopologien klären

g) Komponenten entsprechend den baulichen und 
nutzerspezifischen Vorgaben auswählen

i) technische Unterlagen für die Ausführung der 
Arbeiten erstellen

14 Errichten, Erweitern 
oder Ändern von 
gebäudetechnischen 
Anlagen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 14)

b) Maschinen, Geräte und sonstige Betriebsmittel 
aufstellen, ausrichten, befestigen und anschließen

Zeitrahmen 3

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

a) technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen 
auswerten, anwenden und erstellen sowie Skizzen 
anfertigen

3 bis 4

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 8)

b) Leitungen auswählen und zurichten sowie 
Baugruppen und Geräte mit unterschiedlichen 
Anschlusstechniken verbinden

f) elektrische Geräte herstellen oder elektrische 
Anlagen errichten, Geräte oder Anlagen in Betrieb 
nehmen

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 9)

c) Kenndaten und Funktion von Baugruppen prüfen

d) Steuerschaltungen analysieren

e) Signale verfolgen und an Schnittstellen prüfen

f) systematische Fehlersuche durchführen

11 Installieren und 
Konfigurieren von 
IT-Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 11)

a) Hard- und Softwarekomponenten auswählen

b) Betriebssysteme und Anwendungsprogramme instal­
lieren und konfigurieren

c) IT-Systeme in Netzwerke einbinden

d) Tools und Testprogramme einsetzen

14 Errichten, Erweitern 
oder Ändern von 
gebäudetechnischen 
Anlagen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 14)

c) Schaltgeräte und Betriebsmittel zum Steuern, Regeln, 
Messen und Überwachen einbauen, verdrahten und 
kennzeichnen

Zeitrahmen 4

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

f) Rechnerarbeitsplatz unter ergonomischen Gesichts­
punkten einrichten, grafische Benutzeroberflächen 
einrichten 1 bis 2
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

11 Installieren und 
Konfigurieren von 
IT-Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 11)

a) Hard- und Softwarekomponenten auswählen

b) Betriebssysteme und Anwendungsprogramme instal­
lieren und konfigurieren

c) IT-Systeme in Netzwerke einbinden

d) Tools und Testprogramme einsetzen

14 Errichten, Erweitern 
oder Ändern von 
gebäudetechnischen 
Anlagen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 14)

d) Signal- und Datenübertragungssysteme installieren, 
prüfen und in Betrieb nehmen

2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr

Zeitrahmen 5

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 8)

g) beim Errichten, Ändern, Instandhalten und Betreiben 
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel die elektro­
technischen Regeln beachten

2 bis 3

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 10)

a) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichsleitern 
prüfen und beurteilen

b) Isolationswiderstände messen und beurteilen

e) Schutzarten von elektrischen Geräten oder Anlagen 
hinsichtlich der Umgebungsbedingungen und der 
Zusatzfestlegungen für Räume besonderer Art beur­
teilen

g) Wirksamkeit von Maßnahmen gegen elektrischen 
Schlag unter Fehlerbedingungen, insbesondere 
durch Abschaltung mit Überstromschutzorganen und 
Fehlerstromschutzeinrichtungen, beurteilen

h) elektrische Sicherheit ortsveränderlicher Betriebs­
mittel beurteilen

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 13)

b) Änderungen von Energieversorgungsanlagen planen, 
Stromkreise und Schutzmaßnahmen festlegen

Zeitrahmen 6

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

e) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen, deut­
sche und englische Fachbegriffe anwenden

f) Dokumentationen in deutscher und englischer 
Sprache zusammenstellen und ergänzen

3 bis 4
9 Messen und Analy­

sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 9)

g) Sensoren und Aktoren prüfen und einstellen

h) Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer Funk­
tion prüfen und bewerten
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 10)

f) Gefahren, die sich aus dem Betreiben elektrischer 
Geräte, Betriebsmittel und Anlagen ergeben, beur­
teilen und durch Schutzmaßnahmen die sichere 
Nutzung gewährleisten

12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 12)

b) auf Wartungsarbeiten und -intervalle hinweisen

c) Störungsmeldungen aufnehmen

15 Instandhalten
 
gebäudetechnischer 
Anlagen und 
Systeme
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 15)

a) technische Anlagen inspizieren, Abweichungen vom 
Sollzustand feststellen, Inspektionsprotokolle 
erstellen

b) Sicherheitseinrichtungen, insbesondere Sicherheits­
beleuchtungen und Brandschutzeinrichtungen, inspi­
zieren

c) wiederkehrende Prüfungen gemäß Vorschriften und 
technischen Bestimmungen sowie betriebsspezifi­
scher Vorgaben durchführen

f) Störmeldungen aufnehmen und beurteilen

16 Betreiben von tech­
nischen Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 16)

b) Störungen analysieren und unter Berücksichtigung 
der Zuständigkeiten Maßnahmen zur Störungsbesei­
tigung ergreifen

17 Technisches
 
Gebäude-
management
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 17)

a) Daten für das Gebäudemanagement bereitstellen

e) Zuständigkeiten für unterschiedliche Technikbereiche 
klären

2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr

Zeitrahmen 7

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

b) Dokumente sowie technische Regelwerke und 
berufsbezogene Vorschriften, auch in Englisch, 
auswerten und anwenden

h) Daten und Sachverhalte sowie Lösungsvarianten 
präsentieren

1 bis 3

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

g) Auftragsunterlagen sowie technische Durchführbar­
keit des Auftrags prüfen und mit den betrieblichen 
Möglichkeiten abstimmen

8 Montieren und 
Anschließen elektri­
scher Betriebsmittel
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 8)

h) Abfälle vermeiden sowie Abfallstoffe, nicht 
verbrauchte Betriebsstoffe und Bauteile hinsichtlich 
der Entsorgung bewerten, umweltgerecht lagern und 
für die Entsorgung bereitstellen
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 12)

a) Vorstellungen und Bedarf von Kunden ermitteln, 
Lösungsansätze entwickeln und Realisierungsvari­
anten anbieten

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 13)

a) Kundenanforderungen analysieren

g) Komponenten entsprechend den baulichen und 
nutzerspezifischen Vorgaben auswählen

14 Errichten, Erweitern 
oder Ändern von 
gebäudetechnischen 
Anlagen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 14)

b) Maschinen, Geräte und sonstige Betriebsmittel 
aufstellen, ausrichten, befestigen und anschließen

c) Schaltgeräte und Betriebsmittel zum Steuern, Regeln, 
Messen und Überwachen einbauen, verdrahten und 
kennzeichnen

e) Netz- und Bussysteme anpassen

f) Beleuchtungssysteme montieren und installieren

g) Funktionen kontrollieren, Fehler beseitigen, Systeme 
in Betrieb nehmen

16 Betreiben von tech­
nischen Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 16)

g) Visualisierungsanwendungen von technischen 
Anlagen bedienen und anpassen

i) Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen 
einstellen

Zeitrahmen 8

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

e) Kalkulationen nach betrieblichen Vorgaben durch­
führen, Lösungsvarianten aufzeigen, Kosten verglei­
chen

h) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen und 
bewerten

3 bis 5

12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 12)

d) Einzelheiten der Auftragsabwicklung vereinbaren, bei 
Störungen der Auftragsabwicklung Lösungsvarianten 
aufzeigen

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 13)

c) Anlagen- und Nutzungsänderungen von technischen 
Systemen, insbesondere von Energieumwandlungs­
einrichtungen und Versorgungssystemen, planen

f) Lösungen unter Berücksichtigung technischer 
Bestimmungen und rechtlicher Vorgaben planen und 
ausarbeiten, Kosten kalkulieren
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

16 Betreiben von tech­
nischen Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 16)

h) Systemdaten, Diagnosedaten und Prozessdaten 
auswerten und zur Optimierung nutzen

j) Verbrauchsdaten von Energie und Betriebsmitteln 
erfassen, Ursachen bei Abweichungen vom Sollwert 
feststellen, Verbräuche optimieren

17 Technisches
 
Gebäude-
management
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 17)

d) Vorgaben aus der Gebäudeverwaltung auf Realisier­
barkeit prüfen, Lösungsvorschläge erarbeiten, 
präsentieren und ausführen

3. und 4. Ausbildungsjahr

Zeitrahmen 9

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

c) im virtuellen Raum zusammenarbeiten, Produkt- und 
Prozessdaten sowie Handlungsanweisungen und 
Funktionsbeschreibungen austauschen

d) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert führen

g) Arbeitssitzungen organisieren und moderieren, 
Entscheidungen im Team erarbeiten, Gesprächs-
ergebnisse schriftlich fixieren

i) Konflikte im Team lösen

2 bis 4

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

d) Aufgaben im Team planen und abstimmen, kulturelle 
Identitäten berücksichtigen

j) interne und externe Leistungserbringung vergleichen

13 Technische Auftrags­
analyse, Lösungs-
entwicklung
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 13)

d) Änderungen von Kommunikations- und Datenüber-
tragungssystemen planen

h) Änderungen der Systeme und Durchführung der 
Arbeiten abstimmen, interne und externe Kunden 
beraten

14 Errichten, Erweitern 
oder Ändern von 
gebäudetechnischen 
Anlagen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 14)

d) Signal- und Datenübertragungssysteme installieren, 
prüfen und in Betrieb nehmen

16 Betreiben von tech­
nischen Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 16)

d) Auftragsdurchführung durch externes Personal 
beaufsichtigen und koordinieren sowie Leistungen 
kontrollieren

17 Technisches
 
Gebäude-
management
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 17)

b) Rapporte und Leistungsnachweise prüfen

f) an der Erstellung von Leistungsbeschreibungen und 
Aufträgen mitwirken

g) Arbeitsaufträge erteilen und koordinieren sowie Leis­
tungen abnehmen
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

h) vertragliche Regelungen, insbesondere Werkver­
träge, Arbeitnehmerüberlassung und Verdingungs­
ordnungen, beachten

i) Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegen­
über Leistungserbringern berücksichtigen

Zeitrahmen 10

6 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6)

b) Dokumente sowie technische Regelwerke und 
berufsbezogene Vorschriften, auch in Englisch, 
auswerten und anwenden

j) schriftliche Kommunikation in Deutsch und Englisch 
durchführen

3 bis 5

7 Planen und Organi­
sieren der Arbeit, 
Bewerten der 
Arbeitsergebnisse
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 7)

i) qualitätssteigernde Einflüsse von Arbeitssituationen, 
Arbeitsumgebung und Arbeitsverhalten im Team auf 
die Arbeitsergebnisse erkennen und anwenden

k) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizierungsmög­
lichkeiten nutzen sowie unterschiedliche Lerntech­
niken anwenden

9 Messen und Analy­
sieren von elektri­
schen Funktionen 
und Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 9)

i) Funktionsfähigkeit von Systemen und Komponenten 
prüfen, Datenprotokolle interpretieren

10 Beurteilen der Sicher­
heit von elektrischen 
Anlagen und 
Betriebsmitteln
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 10)

i) Brandschutzbestimmungen beim Errichten und 
Betreiben elektrischer Geräte und Anlagen beurteilen

12 Beraten und 
Betreuen von 
Kunden, Erbringen 
von Service-
leistungen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 12)

e) Leistungsmerkmale erläutern, in die Bedienung 
einweisen, auf Gefahren sowie auf Sicherheitsregeln 
und Vorschriften hinweisen

f) technische Unterstützung leisten

g) Informationsaustausch zu den Kunden organisieren

15 Instandhalten
 
gebäudetechnischer 
Anlagen und 
Systeme
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 15)

d) Einhaltung von Sicherheitsvorschriften überwachen, 
Sicherungsmaßnahmen durchführen

e) gebäudetechnische Anlagen warten, insbesondere 
Sollwerte einstellen und justieren, Verschleißteile 
austauschen, Betriebsstoffe überprüfen und nach­
füllen, Wartungsprotokolle erstellen

g) Anlagenstörungen analysieren, Funktionen und 
Sicherheit von Netzen, Anlagen, Systemen und 
Geräten prüfen und dokumentieren

h) Instandhaltungsmaßnahmen einleiten und protokol­
lieren
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

i) Instandhaltungsprotokolle auswerten, Schwach- und 
Gefahrenstellen analysieren und erfassen

j) bei der Aufstellung und Optimierung von Instandhal­
tungsplänen mitwirken

16 Betreiben von tech­
nischen Systemen
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 16)

a) Systeme überwachen und unter Berücksichtigung 
der Kundenwünsche sowie ökonomischer und ökolo­
gischer Gesichtspunkte steuern

c) Kunden, insbesondere bei Störungen, informieren

e) Systeme übergeben, Kunden, auch in englischer 
Sprache, in die Bedienung von technischen Einrich­
tungen einweisen

f) Kunden und Externe auf Sicherheitsvorschriften 
hinweisen sowie in die Benutzung von Sicherheits-
einrichtungen einweisen

k) Gebäude und Infrastruktursysteme inspizieren, 
Gefährdungspotenziale erfassen

17 Technisches
 
Gebäude-
management
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 17)

c) Datenblätter und Anlagenprofile erstellen und über 
Datenbanken verwalten

Zeitrahmen 11

18 Geschäftsprozesse 
und Qualitäts­
management im 
Einsatzgebiet
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 18)

a) Kunden auf spezifische Angebote hinweisen und 
beraten, Aufträge annehmen

b) Informationen beschaffen und bewerten, Dokumenta­
tionen nutzen und bearbeiten, technologische 
Entwicklungen feststellen, sicherheitsrelevante Unter­
lagen berücksichtigen

c) Ausgangszustand analysieren, technische und orga­
nisatorische Schnittstellen klären, Schnittstellen 
dokumentieren, Auftragsziele festlegen, Teilaufgaben 
definieren, technische Unterlagen erstellen und an 
der Kostenplanung mitwirken

d) Angebote und Kostenvoranschläge unter Beachtung 
betrieblicher Regeln einholen, prüfen und bewerten

e) Auftragsabwicklung planen und mit vor- und nachge­
lagerten Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen 
erstellen, die für die Sicherung der betrieblichen 
Abläufe notwendigen Verbrauchsmaterialien und 
-stoffe sowie Ersatzteile disponieren und bevorraten

f) Fremdleistungen veranlassen, prüfen und überwa­
chen

g) Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung von 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz, durchführen, 
Einhaltung von Terminen verfolgen

10 bis 12
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Berufs-
 

bild-
 

position

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Kern- und Fachqualifikationen,
 

die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,
 

Durchführens und Kontrollierens integriert
 

zu vermitteln sind

Zeitrahmen
 

in Monaten

1 2 3 4

h) Normen und Spezifikationen zur Qualität und Sicher­
heit der Produkte und Prozesse beachten, Qualitäts­
sicherungssystem anwenden sowie Ursachen von 
Fehlern und Qualitätsmängeln systematisch suchen, 
beseitigen und dokumentieren

i) Projektablauf dokumentieren, Leistungen abrechnen, 
Abrechnungsdaten erstellen, Nachkalkulation durch­
führen

j) technische Einrichtungen für die Benutzung frei- und 
übergeben, Abnahmeprotokolle anfertigen, Produkte 
und Dienstleistungen erläutern

k) Systemdokumentation und Bedienungsanleitungen 
zusammenstellen und modifizieren

l) Soll-Ist-Vergleich mit den Planungsdaten durch­
führen, Arbeitsergebnisse und -durchführung 
bewerten

m) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor­
gängen im Betriebsablauf und im eigenen Arbeitsbe­
reich beitragen

n) Lebenszyklusdaten von Aufträgen, Dienstleistungen, 
Produkten und Betriebsmitteln auswerten und 
Vorschläge zur Optimierung von Abläufen und 
Prozessen erarbeiten
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Anlage  7
 
(zu § 29)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Zusatzqualifikationen

Teil  A:     Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung

Lfd. 
Nr.

Teil der
 

Zusatzqualifikation
Zu vermittelnde

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche
 

Richtwerte
 

in Wochen

1 2 3 4

1 Analysieren von tech­
nischen Aufträgen und 
Entwickeln von Lösungen

a) Kundenanforderungen hinsichtlich der geforderten 
Funktion und der technischen Umgebung analysieren

b) Ausgangszustand der Systeme analysieren, insbe­
sondere Dokumentationen auswerten sowie Netz-
topologien, eingesetzte Software und technische 
Schnittstellen klären und dokumentieren

c) technische Prozesse und Umgebungsbedingungen 
analysieren und Anforderungen an Netzwerke fest­
stellen

d) Lösungen unter Berücksichtigung von Spezifika­
tionen, technischen Bestimmungen und rechtlichen 
Vorgaben planen und ausarbeiten, Netzwerkkompo­
nenten auswählen, technische Unterlagen erstellen 
und Kosten kalkulieren

e) die Lösung zur Vernetzung und zu Änderungen am 
System mit dem Kunden abstimmen

8

2 Errichten, Ändern und 
Prüfen von vernetzten 
Systemen

a) Netzwerkkomponenten und Netzwerkbetriebssys­
teme installieren, anpassen und konfigurieren und 
Vorgaben für eine sichere Konfiguration beachten

b) Datenaustausch zwischen IT-Systemen und Automa­
tisierungssystemen beachten

c) Zugangsberechtigungen einrichten

d) Sicherheitssysteme, insbesondere Firewall-, 
Verschlüsselungs- und Datensicherungssysteme, 
berücksichtigen

e) Funktionen kontrollieren, Fehler beseitigen, Systeme 
in Betrieb nehmen und übergeben und Änderungen 
dokumentieren

3 Betreiben von vernetzten 
Systemen

a) Fehlermeldungen aufnehmen, Anlagen inspizieren, 
Abweichungen vom Sollzustand feststellen, Daten­
durchsatz und Fehlerrate bewerten und Sofortmaß­
nahmen zur Aufrechterhaltung von vernetzten 
Systemen einleiten

b) Anlagenstörungen analysieren, Testsoftware und 
Diagnosesysteme einsetzen und Instandsetzungs­
maßnahmen einleiten

c) Systemdaten, Diagnosedaten und Prozessdaten 
auswerten und Optimierungen vorschlagen

d) Instandhaltungsprotokolle auswerten und Schwach­
stellen analysieren und erfassen
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Teil  B:     Zusatzqualifikation Programmierung

Lfd. 
Nr.

Teil der Zusatzqualifika­
tion

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche
 

Richtwerte
 

in Wochen

1 2 3 4

1 Analysieren von tech­
nischen Aufträgen und 
Entwickeln von Lösungen

a) Kundenanforderungen hinsichtlich der geforderten 
Funktionen analysieren

b) Prozesse, Schnittstellen und Umgebungsbedin­
gungen sowie Ausgangszustand der Systeme analy­
sieren, Anforderungen an Softwaremodule feststellen 
und dokumentieren

c) Änderungen der Systeme und Softwarelösungen 
unter Anwendung von Design-Methoden planen und 
abstimmen

8

2 Anpassen von Software­
modulen

a) Softwaremodule anpassen und dokumentieren

b) angepasste Softwaremodule in Systeme integrieren

3 Testen von Software-
modulen im System

a) Testplan entsprechend dem betrieblichen Test- und 
Freigabeverfahren entwerfen, insbesondere Abläufe 
sowie Norm- und Grenzwerte von Betriebsparame­
tern festlegen, und Testdaten generieren

b) technische Umgebungsbedingungen simulieren

c) Softwaremodule testen

d) Systemtests durchführen und Komponenten im 
System mit den Betriebsparametern unter Umge­
bungsbedingungen testen

e) Störungen analysieren und systematische Fehler­
suche in Systemen durchführen

f) Systemkonfiguration, Qualitätskontrollen und Test­
läufe dokumentieren

g) Änderungsdokumentation erstellen
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Teil  C:     Zusatzqualifikation IT-Sicherheit

Lfd. 
Nr.

Teil der
 

Zusatzqualifikation
Zu vermittelnde

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche
 

Richtwerte
 

in Wochen

1 2 3 4

1 Entwickeln von Sicher­
heitsmaßnahmen

a) Sicherheitsanforderungen und Funktionalitäten von 
industriellen Kommunikationssystemen und Steue­
rungen analysieren

b) Schutzbedarf bezüglich Vertraulichkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit und Authentizität bewerten

c) Gefährdungen und Risiken beurteilen

d) Sicherheitsmaßnahmen erarbeiten und abstimmen

8

2 Umsetzen von Sicher­
heitsmaßnahmen

a) technische Sicherheitsmaßnahmen in Systeme inte­
grieren

b) IT-Nutzer und IT-Nutzerinnen über Arbeitsabläufe 
und organisatorische Vorgaben informieren

c) Dokumentation entsprechend den betrieblichen und 
rechtlichen Vorgaben erstellen

3 Überwachen der Sicher­
heitsmaßnahmen

a) Wirksamkeit und Effizienz der umgesetzten Sicher­
heitsmaßnahmen prüfen

b) Werkzeuge zur Systemüberwachung einsetzen

c) Protokolldateien, insbesondere zu Zugriffen, Aktionen 
und Fehlern, kontrollieren und auswerten

d) sicherheitsrelevante Zwischenfälle melden
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Rahmenlehrplan
 

für den Ausbildungsberuf
 

Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme/
 

Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme
 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.  Mai  2003
 

in der Fassung vom 23.  Februar  2018)

Teil  I:

Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konferenz 
der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das „Gemein­
same Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972“ geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschul­
abschluss auf und beschreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf auf­
bauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsausbil­
dung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie – in Verbindung 
mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vo­
raussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und 
Weiterbildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbstständiges und verant­
wortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugsweise in solchen 
Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich 
jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompe­
tenz unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen 
berücksichtigt werden.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten 
Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Ab­
stimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil II:

Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil­
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande­
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern beruf­
liche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu 
vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all­
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und 
Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese 
Schulart geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht 
orientiert sich außerdem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich 
erlassenen Berufsordnungsmitteln:

• Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK)

• Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung.
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Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 12.03.2015) hat die Berufs­
schule zum Ziel,

• eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art 
verbindet;

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft 
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln;

• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen Leben 
verantwortungsbewusst zu handeln.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

• den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung be­
tont;

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende Qualifi­
kationen vermitteln;

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und Bega­
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden;

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern;

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah­
ren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufsbezogenen Un­
terrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit, wie z. B.

• Arbeit und Arbeitslosigkeit,

• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden­
tität,

• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie

• Gewährleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstanden 
als die Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen 
sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompetenz und So­
zialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kön­
nens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen.

Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwick­
lungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu 
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuent-
wickeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverläs­
sigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdach­
ter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, 
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungs­
bewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer 
Verantwortung und Solidarität.

Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei Dimensionen.

Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befähigung zu eigen­
verantwortlichem Handeln in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen. Demgegenüber wird unter 
Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, d. h. aus der Sicht der Nachfrage in beruflichen, 
gesellschaftlichen und privaten Situationen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bil­
dungskommission zur Neuordnung der Sekundarstufe II).
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Teil III:

Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschule 
zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbststän­
digem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln sowie in 
vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses Ler­
nen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) 
gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen 
für das Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung der Ziele 
und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz für 
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen für Handeln).

• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber gedanklich nach­
vollzogen (Lernen durch Handeln).

• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, überprüft, ggf. korri­
giert und schließlich bewertet werden.

• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicher­
heitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen.

• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus­
wirkungen reflektiert werden.

• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z. B. der Interessenerklärung oder der Konfliktbewältigung, einbe­
ziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Strukturen 
miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil­
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule 
kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler – 
auch benachteiligte oder besonders begabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.

Teil IV:

Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursys­
teme/zur Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung 
in den industriellen Elektroberufen vom 03.07.2003 (BGBl. I S. 1144) abgestimmt.1, 2

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Energieelektroniker/Energieelektronikerin (Beschluss der KMK 
vom 07.01.1987) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der 
Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb­
lich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der KMK vom 07.05.2008) vermittelt.

Ziele und Inhalte des Rahmenlehrplans beziehen sich auf die beruflichen Qualifikationen und das Ausbildungs­
berufsbild des Elektronikers für Gebäude- und Infrastruktur/der Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursys­
teme.

1 Durch die Novellierung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen anlässlich der Überführung 
der Prüfungsform „gestreckte Abschlussprüfung“ in Dauerrecht vom 24.07.2007 (BGBl. I S. 1678) sind keine Änderungen im Rah­
menlehrplan der Kultusministerkonferenz erforderlich geworden.

2 Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen 
vom 07.06.2018 (BGBl. I S. 678) ist der Rahmenlehrplan hinsichtlich der Thematik „Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und 
Informationssicherheit“ angepasst worden.
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Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme/Elektronikerinnen für Gebäude- und Infrastruktursysteme 
betreiben Systeme zum Überwachen, Steuern und Sichern von Wohn- und Geschäftsgebäuden, verkehrstechni­
schen Anlagen, Funktionsgebäuden sowie Infrastruktur- und Industrieanlagen und halten sie instand.

Der Rahmenlehrplan geht von folgenden Zielen aus:

Die Schülerinnen und Schüler

• arbeiten überwiegend im Team und kommunizieren im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit inner- und außerbe­
trieblich sowie interdisziplinär mit anderen Personen, auch aus anderen Kulturkreisen;

• beraten Kunden und analysieren Kundenanforderungen zur Konzeption und zum Betrieb gebäudetechnischer 
Anlagen und Systeme;

• beherrschen den Umgang mit aktuellen Kommunikationsmitteln auch im virtuellen Raum;

• berücksichtigen die mit der Digitalisierung der Arbeit verbundene Daten- und Informationssicherheit;

• organisieren Arbeitsprozesse gewerkeübergreifend und nutzen dabei Möglichkeiten eines zielbezogenen und 
teamorientierten Projektmanagements auch softwareunterstützt unter Verwendung aktueller IT-Systeme;

• kontrollieren, dokumentieren und bewerten Arbeitsergebnisse;

• entwickeln Konzepte für die Kooperation mit Auftragnehmer;

• analysieren komplexe Aufgabenstellungen, erarbeiten Lösungsalternativen und bewerten diese;

• arbeiten technische Sachverhalte kundengerecht auf und präsentieren sie;

• beachten Normen und Vorschriften, nutzen technische Regelwerke und Bestimmungen, Datenblätter und Be­
schreibungen, Betriebsanleitungen und andere berufstypische Informationen auch in audiovisueller und virtu­
eller Form sowie in englischer Sprache;

• beachten bei der Planung und Durchführung der Arbeit ergonomische, ökonomische, ökologische und gesell­
schaftliche Aspekte;

• verwenden bei der Planung und Organisation Geräte und Diagnosesysteme sowie Datenbanken, Assistenz-, 
Simulations- und Visualisierungssysteme;

• prüfen die Funktionsfähigkeit gebäudetechnischer Anlagen und Systeme, konzipieren deren Instandhaltung 
und setzen elektrische Anlagen und Systeme instand;

• ändern und erweitern kundengerecht gebäudetechnische Anlagen und Systeme;

• ergreifen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit in Gebäuden;

• konfigurieren technische Systeme und prüfen deren Funktion soft- und hardwareseitig;

• planen und konfigurieren Netzwerke unter Berücksichtigung aktueller Standards;

• erweitern Systeme durch Zusatzkomponenten unter Verwendung von geeigneten Schnittstellen und Protokol­
len;

• berücksichtigen die informationstechnischen Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Authen­
tizität;

• kalkulieren Kosten und arbeiten bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen sowie Bewertung von Ange­
boten mit;

• wenden Normen, Vorschriften und Regeln zur Qualitätssicherung an, sichern die störungsfreie Arbeit von An­
lagen und Systemen und tragen zur ständigen Verbesserung der Arbeitsabläufe bei;

• werten Lebenszyklusdaten von Aufträgen, Dienstleistungen, Produkten und Betriebsmitteln aus und erarbei­
ten Vorschläge zur Optimierung von Abläufen und Prozessen.

Die Lernfelder des Rahmenlehrplans orientieren sich an den beruflichen Arbeits- und betrieblichen Geschäftspro­
zessen. Deshalb erhalten das kundenorientierte Berufshandeln und die Auftragsabwicklung einen besonderen 
Stellenwert und sind bei der Umsetzung der Lernfelder in Lernsituationen besonders zu berücksichtigen.

Die Vermittlung der Kompetenzen und Qualifikationen sollte an berufstypischen Aufgabenstellungen auftrags- 
und projektorientiert in Kooperation mit den anderen Lernorten erfolgen.

Mathematische und naturwissenschaftliche Inhalte sowie sicherheitstechnische, ökonomische bzw. betriebs­
wirtschaftliche und ökologische Aspekte sind in den Lernfeldern integrativ zu vermitteln.

Die fremdsprachigen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert.
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Die Lernfelder 1 bis 4 im ersten Ausbildungsjahr entsprechen inhaltlich den Lernfeldern 1 bis 4 der Rahmenlehr­
pläne für die handwerklichen und industriellen Elektroberufe. Eine gemeinsame Beschulung ist im ersten Ausbil­
dungsjahr möglich.3

In den Lernfeldern des ersten Ausbildungsjahres wird ein Schwerpunkt auf den Erwerb eines berufsfeldbreiten 
grundlegenden Wissens im Kontext typischer, berufsübergreifender beruflicher Handlungsabläufe gelegt. Be­
rufsspezifische Aspekte sind durch die Auswahl geeigneter Beispiele und Aufgaben zu berücksichtigen.

Die Gegenstände des Teiles 1 der Abschlussprüfung sind in den Zielen und Inhalten der Lernfelder 1 bis 6 
berücksichtigt.

Die neue Form der Abschlussprüfung erfordert auch von der Berufsschule ein neues Konzept der integrativen 
Vorbereitung auf die Prüfungssituation. Der ganzheitliche und integrative Ansatz der Abschlussprüfung spiegelt 
sich insbesondere in den Kompetenzerweiterungen im siebenten Ausbildungshalbjahr wider. Die Lernfelder des 
siebenten Ausbildungshalbjahres berücksichtigen insbesondere die beruflichen Einsatzgebiete in ihrer komple­
xen Projektaufgabenstellung. Diese komplexen Aufgabenstellungen ermöglichen es einerseits, bereits vermit­
telte Kompetenzen und Qualifikationen zusammenfassend und projektbezogen zu nutzen und zu vertiefen, und 
andererseits, zusätzliche einsatzgebietsspezifische Ziele und Inhalte in Abstimmung und Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungsbetrieben zu erschließen.

Anliegen aller Lernfelder ist die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz. Zur Betonung ausgewählter 
Sachverhalte von Personal- und Sozialkompetenz sowie von Methoden-, Lern- und Kommunikationskompetenz 
sind diese in einigen Lernfeldern ausdrücklich verankert. Sie sind in allen anderen Lernfeldern situativ und indivi­
duell unter besonderer Berücksichtigung berufstypischer Ausprägungen aufzugreifen und durch Anwendung zu 
festigen und zu vertiefen.

3 Aufgrund der Aufhebung der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnungen durch Art. 8 des Gesetzes zur Reform der be­
ruflichen Bildung vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931) wurde der entsprechende Absatz zum Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfeld 
Elektrotechnik gestrichen.
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Teil  V:

Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
 

Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
 

und Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme

Lernfelder Zeitrichtwerte
 

in Unterrichtsstunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

1 Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen 80

2 Elektrische Installationen planen und ausführen 80

3 Steuerungen analysieren und anpassen 80

4 Informationstechnische Systeme bereitstellen 80

5 Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln 
gewährleisten

80

6 Gebäudetechnische Anlagen inspizieren und prüfen 60

7 Gebäudetechnische Anlagen kundengerecht realisieren 80

8 Gebäudetechnische Systeme nach betriebswirtschaftlichen 
Aspekten erweitern

60

9 Systeme integrieren und Fremdleistungen vergeben 100

10 Gebäude- und Infrastruktursysteme nach Kundenwunsch 
betreiben

100

11 Gebäude- und Infrastruktursysteme instand halten und Reparatur­
aufträge vergeben

80

12 Nutzungsänderungen an Gebäude- und Infrastruktursystemen 
planen

60

13 Gebäude- und Infrastruktursysteme optimieren 80

Summen: insgesamt 1020 Stunden 320 280 280 140
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Lernfeld 1: Elektrotechnische Systeme analysieren und 
Funktionen prüfen

1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Aufgaben, Arbeitsanforderungen, Tätigkeiten und exemplarische 
Arbeitsprozesse ihres Berufes.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren elektrotechnische Systeme auf der Anlagen-, Geräte-, Baugruppen- und 
Bauelementeebene sowie Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Ebenen. Dabei lesen und erstellen sie 
technische Unterlagen. Sie bestimmen Funktionen und Betriebsverhalten ausgewählter Bauelemente und Baugrup­
pen und deren Aufgaben in elektrotechnischen Systemen. Die Schülerinnen und Schüler beschaffen dazu selbst-
ständig Informationen und werten sie aus. Englischsprachige technische Dokumentationen werten sie unter Zuhilfe­
nahme von Hilfsmitteln aus.

Zur Analyse und Prüfung von Grundschaltungen und zum Erkennen allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der Elektrotech­
nik ermitteln die Schülerinnen und Schüler elektrische Größen messtechnisch und rechnerisch, dokumentieren und 
bewerten diese.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Funktion elektrischer Schaltungen und Betriebsmittel. Sie analysieren und 
beheben Fehler.

Die Schülerinnen und Schüler realisieren Aufgaben im Team und kommunizieren fachsprachlich korrekt. Sie wenden 
Methoden der Arbeits-, Zeit- und Lernplanung an. Sie handeln verantwortungsbewusst unter Berücksichtigung 
sicherheitstechnischer Aspekte.

Inhalte:

Betriebliche Strukturen, Arbeitsorganisation, betriebliche Kommunikation

Produkte, Dienstleistungen

Schaltpläne, Schaltzeichen

Elektrische Betriebsmittel, Grundschaltungen, elektrische Grundgrößen

Verhalten und Kennwerte exemplarischer Bauelemente und Funktionseinheiten

Gefahren des elektrischen Stromes, Sicherheitsregeln, Arbeitsschutz

Messverfahren, Funktionsprüfung, Fehlersuche

Teamarbeit

Methoden der Informationsbeschaffung und -aufbereitung
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Lernfeld 2: Elektrische Installationen planen und ausführen 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Aufträge zur Installation der Energieversorgung von Anlagen und Geräten.

Die Schülerinnen und Schüler planen Installationen unter Berücksichtigung typischer Netzsysteme und der erforder­
lichen Schutzmaßnahmen. Sie erstellen Schalt- und Installationspläne auch rechnergestützt. Sie bemessen die Kom­
ponenten und wählen diese unter funktionalen, ökonomischen und ökologischen Aspekten aus.

Die Schülerinnen und Schüler wenden Fachbegriffe der Elektroinstallationstechnik an. Sie werten Informationen auch 
in englischer Sprache aus.

Die Schülerinnen und Schüler planen die typischen Abläufe bei der Errichtung von Anlagen. Dabei bestimmen sie die 
Vorgehensweise zur Auftragserfüllung, Materialdisposition und Abstimmung mit anderen Beteiligten, wählen die 
Arbeitsmittel aus und koordinieren den Arbeitsablauf. Sie ermitteln die für die Errichtung der Anlagen entstehenden 
Kosten, erstellen Angebote und erläutern diese den Kunden.

Die Schülerinnen und Schüler errichten Anlagen. Sie halten dabei die Sicherheitsregeln unter Berücksichtigung der 
Unfallverhütungsvorschriften beim Arbeiten in und an elektrischen Anlagen ein. Sie erkennen mögliche Gefahren des 
elektrischen Stromes und berücksichtigen einschlägige Sicherheitsbestimmungen und Schutzmaßnahmen.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Anlagen in Betrieb, protokollieren Betriebswerte und erstellen Dokumentatio­
nen. Sie prüfen die Funktionsfähigkeit der Anlagen, suchen und beseitigen Fehler. Sie übergeben die Anlagen an die 
Kunden, demonstrieren die Funktion und weisen in die Nutzung ein.

Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Arbeitsergebnisse zur Optimierung der Arbeitsorganisation. Sie erstellen 
für die bearbeiteten Aufträge eine Rechnung.

Inhalte:

Auftragsplanung, Auftragsrealisierung

Energiebedarf einer Anlage oder eines Gerätes

Sicherheitsbestimmungen

Installationstechnik

Betriebsmittelkenndaten

Schaltplanarten

Leitungsdimensionierung

Arbeitsorganisation

Kostenberechnung, Angebotserstellung
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Lernfeld 3: Steuerungen analysieren und anpassen 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen Änderungen und Anpassungen von Steuerungen nach Vorgabe.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Anlagen und Geräte und visualisieren den strukturellen Aufbau sowie die 
funktionalen Zusammenhänge. Sie bestimmen Steuerungen und unterscheiden zwischen Steuerungs- und Rege­
lungsprozessen.

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Techniken zur Realisierung von Steuerungen und bewerten deren Vor- 
und Nachteile auch unter ökonomischen und sicherheitstechnischen Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler ändern Steuerungen und wählen dazu Baugruppen und deren Komponenten nach 
Anforderungen aus. Sie nehmen die gesteuerten Systeme in Betrieb, prüfen die Funktionsfähigkeit, erfassen Betriebs­
werte messtechnisch und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie dokumentieren die technischen Veränderungen 
unter Nutzung von Standardsoftware und anwendungsspezifischer Software.

Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihre Lern- und Arbeitsaufgaben selbstständig sowie im Team. Sie analy­
sieren, reflektieren und bewerten dabei gewonnene Erkenntnisse. Sie werten englischsprachige Dokumentationen 
unter Nutzung von Hilfsmitteln aus und wenden auch englische Fachbegriffe zur schriftlichen Darstellung von Sach­
verhalten der Steuerungstechnik an.

Inhalte:

Blockschaltbild, EVA-Prinzip, Sensoren, Aktoren, Schnittstellen

Wirkungskette, Funktionsbeschreibungen

Verbindungs- und speicherprogrammierte Signalverarbeitung

Logische Grundverknüpfungen, Speicherfunktionen

Normen, Vorschriften und Regeln

Technische Dokumentationen
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Lernfeld 4: Informationstechnische Systeme bereitstellen 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Bereitstellung und die Erweiterung informationstechnischer Systeme nach 
Pflichtenheft. Sie analysieren Systeme, prüfen die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit der Aufträge und 
bieten Lösungen an. Sie recherchieren deutsch- und englischsprachige Medien durch Nutzung von Netzwerken.

Die Schülerinnen und Schüler wählen Hard- und Softwarekomponenten unter Berücksichtigung von Funktion, Leis­
tung, Einsatzgebiet, Kompatibilität, Ökonomie und Umweltverträglichkeit aus und beschaffen diese.

Die Schülerinnen und Schüler installieren und konfigurieren informationstechnische Systeme sowie aufgabenbezo­
gen Standard- und anwendungsspezifische Software und wenden diese an. Sie integrieren informationstechnische 
Systeme in bestehende Netzwerke und führen die dazu notwendigen Konfigurationen durch. Die Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigen gesetzliche Bestimmungen zum Datenschutz und zum Urheber- und Medienrecht. Sie set­
zen ausgewählte Maßnahmen zur Datensicherung und zum Datenschutz ein.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsabläufe und -ergebnisse zur Bereitstellung 
von informationstechnischen Systemen. Dazu setzen sie Software zur Textgestaltung, Tabellenerstellung, grafischen 
Darstellung und Präsentation ein.

Inhalte:

Funktion und Struktur des Pflichtenheftes

Hardware, Betriebssysteme, Standard- und anwendungsspezifische Software

Beschaffungsprozess

Installations- und Konfigurationsprozesse von Hard- und Softwarekomponenten

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Werkzeuge und Methoden zur Diagnose und Fehlerbehebung

Lokale und globale Netzwerke, Datenübertragungsprotokolle

Datensicherung und Datenschutz, Urheber- und Medienrecht

Präsentationstechniken und -methoden
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Lernfeld 5: Elektroenergieversorgung und Sicherheit von 
Betriebsmitteln gewährleisten

2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Elektroenergieversorgung für Betriebsmittel und Anlagen. Sie analysieren 
und klassifizieren Möglichkeiten der Elektroenergieversorgung nach funktionalen, ökonomischen und ökologischen 
Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler dimensionieren Anlagen unter Berücksichtigung von Netzsystemen und Schutzmaß­
nahmen. Dazu wählen sie Komponenten der Anlagen aus, bemessen diese und erstellen Schaltpläne unter Nutzung 
von Fachliteratur, Datenblättern und Gerätebeschreibungen, auch in audiovisueller und virtueller Form sowie in eng­
lischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren bei Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Anlagen der 
Elektroenergieversorgung und bei Betriebsmitteln die Einhaltung von Normen, Vorschriften und Regeln zum Schutz 
gegen elektrischen Schlag, zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen ortsfeste und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel und nehmen diese in 
Betrieb. Sie protokollieren Betriebswerte und Prüfergebnisse und ordnen diese in eine Dokumentation ein, auch soft­
wareunterstützt unter Verwendung aktueller IT-Systeme.

Die Schülerinnen und Schüler weisen die Nutzer in das Betreiben der Anlagen ein.

Inhalte:

Schalt- und Verteilungsanlagen

Umweltverträglichkeit

Spannungsebenen

Wechsel- und Drehstromsystem

Netzsysteme

Schutzeinrichtungen

Mess- und Prüfmittel

Prüfprotokolle

Schutzklassen, Isolationsklassen

Schutzarten

Nutzereinweisung

45



Lernfeld 6: Gebäudetechnische Anlagen inspizieren und prüfen 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die vertraglich zugesicherten gebäudetechnischen Parameter 
wie Temperatur, Beleuchtung, Luftfeuchtigkeit und Lärm. Sie planen die Inspektion und Prüfung gebäudetechnischer 
Anlagen. Sie analysieren die Struktur gebäudetechnischer Anlagen und Systeme, die Funktion der Komponenten und 
ihr Zusammenwirken. Sie beurteilen den Einfluss der Komponenten auf das Gesamtsystem und berücksichtigen die 
baulichen Gegebenheiten. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Signal-, Energie- und Stoffflüsse und stellen ihre 
Ergebnisse grafisch dar.

Die Schülerinnen und Schüler wählen für die Prüfung der Komponenten von Anlagen Mess- und Prüfgeräte aus. Sie 
nutzen Betriebsanleitungen auch in englischer Sprache. Sie führen Sichtprüfungen und Messungen an gebäudetech­
nischen Anlagen unter Berücksichtigung der Vorschriften des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes durch. Sie 
beurteilen sicherheitsrelevante Messdaten entsprechend den Regelwerken und dokumentieren Mess- und Prüf­
ergebnisse auch in digitaler Form.

Die Schülerinnen und Schüler führen Einstellungsarbeiten an Komponenten gebäudetechnischer Anlagen und Sys­
teme aus. In elektrischen Anlagen wenden sie Methoden zur Fehlersuche und Fehlerbeseitigung an.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Gefahren- und Schwachstellen und erstellen Inspektionsprotokolle.

Inhalte:

Technische Dokumentation, Technologieschema

Messgeräte

Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Beleuchtungsstärkemessungen

Signalarten

Komponenten der Gebäudetechnik

Schnittstellen von Gebäudeteilsystemen

Diagnose-, Assistenz-, Simulations- und Visualisierungssysteme

Inspektionsprotokolle

Berufsbezogene Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und Brandschutzvorschriften
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Lernfeld 7: Gebäudetechnische Anlagen kundengerecht 
realisieren

2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln und analysieren Kundenanforderungen an gebäudetechnische Anlagen. Sie 
bereiten Kundengespräche vor, führen diese durch und erstellen Gesprächsprotokolle. Dabei wenden sie aktuelle 
Kommunikationsmittel an. Sie informieren und beraten über Vorzüge von Informationsübertragungssystemen in der 
Gebäudetechnik, insbesondere hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Ökobilanz, Komfort und Flexibilität in der Nutzung.

Die Schülerinnen und Schüler konzipieren gebäudetechnische Anlagen, erstellen Planungsunterlagen unter Berück­
sichtigung gewerkeübergreifender Aspekte. Dazu setzen sie auch Virtualisierungssysteme ein. Sie bewerten Ange­
bote für die Kunden.

Die Schülerinnen und Schüler konfigurieren ein Gesamtsystem nach Kundenanforderungen. Dazu wählen sie Kom­
ponenten aus, integrieren diese in bestehende Anlagen und parametrieren die Komponenten und deren Funktionen. 
Sie passen die Funktion von Komponenten oder Teilsystemen geänderten Nutzungsbedingungen an.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Anlagen in Betrieb, setzen zur Fehleranalyse Diagnosewerkzeuge ein und 
beheben Fehler.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren Anlagen, übergeben sie den Kunden und weisen sie in die Nutzung ein.

Inhalte:

Leistungsbeschreibung

Sensoren und Aktoren, auch intelligente

Zentrale und dezentrale Steuerungen und Regelungen

Bussysteme und Netzwerke

Schnittstellen und Protokolle

Informationstechnische Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität

Installationsvorschriften

Systematische Fehlersuche und Wartung

Visualisierung, zwei- und dreidimensionale Datensätze
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Lernfeld 8: Gebäudetechnische Systeme nach 
betriebswirtschaftlichen Aspekten erweitern

2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Einbindung zusätzlicher Komponenten in automatisierte gebäudetechni­
sche Systeme nach Kundenwunsch. Sie beachten grundlegende Normen der Hygiene und Behaglichkeit. Daraus 
leiten sie Leistungsanforderungen ab.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über marktübliche Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme und nut­
zen dabei auch englischsprachige Informationsquellen. Sie beziehen Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Ener­
gien bei Berücksichtigung regionaler Besonderheiten in ihre Planung ein.

Die Schülerinnen und Schüler bewerten die gebäudetechnische Ausstattung einschließlich der wichtigsten baulichen 
Merkmale hinsichtlich Funktion, gesetzlicher Vorgaben und Wirtschaftlichkeit. Sie messen physikalische Größen und 
erstellen Fließ- und Blockschaltbilder der Stoff-, Energie- und Datenflüsse von automatisierten Systemen.

Die Schülerinnen und Schüler wählen Komponenten aus und integrieren sie in bestehende Systeme. Sie nehmen 
elektrische Mess-, Steuer- und Regelsysteme in Betrieb, prüfen deren Funktion, analysieren Fehler und beheben 
diese. Sie setzen hierbei Diagnosesysteme ein und dokumentieren die Fehler in einer Datenbank.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die Erweiterung und integrieren diese in die vorhandene Systembe­
schreibung.

Inhalte:

Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik, Fördersysteme, Antriebssysteme

Regenerative Energien

Gebäude- und Verbrauchsdatenerfassung und -analyse

Energiemanagement

Betriebswirtschaftliche Bewertung

Kostenrechnung

Vertragswesen, Gewährleistungsansprüche

Serviceunterlagen

Lernfeld 9: Systeme integrieren und Fremdleistungen vergeben 3. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten nach Kundenwunsch Vorschläge zur Integration von Kommunikationssyste­
men in Gebäude- und Infrastruktursysteme. Sie entwickeln mit Fremdfirmen Realisierungskonzepte für Bussysteme 
und einzubindende Sicherheitstechnik, beachten dabei Vorschriften für die Teilsysteme und beziehen Behörden ein.

Die Schülerinnen und Schüler organisieren gewerkeübergreifend die Arbeit zur Umsetzung der Konzepte. Bei Erwei­
terung oder Änderung von Teilsystemen zum Schutz von Personen, Daten und Sachwerten arbeiten sie mit Fremd-
firmen zusammen, nehmen deren Leistungen ab und beziehen Behörden ein.

Die Schülerinnen und Schüler konfigurieren Teilsysteme, überprüfen die Funktion einzelner Komponenten und tau­
schen defekte Komponenten aus. Dabei benutzen sie technische Dokumentationen, auch in englischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren den Kunden die neuen Teilsysteme und weisen in die sachgerechte Be-
dienung ein.

Inhalte:

Informations- und Kommunikationssysteme

Leiteinrichtungen

Sicherheitstechnik, Brandmeldeanlagen

Abnahme- und Übergabeprotokolle

Bestimmungen, Versicherungsbedingungen

Angebotsbewertung
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Lernfeld 10: Gebäude- und Infrastruktursysteme nach 
Kundenwunsch betreiben

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler betreiben Gebäude- und Infrastruktursysteme unter funktionellen, ökonomischen und 
ökologischen Aspekten. Sie berücksichtigen die Wünsche der Kunden nach Behaglichkeit, Komfort und Ausstattung 
sowie die gesetzlichen und hygienischen Vorschriften.

Die Schülerinnen und Schüler sichern die Einhaltung der Qualitätskriterien für den Betrieb der Gebäude- und Infra­
struktursysteme. Sie überwachen Prozessdaten mithilfe der Anlagenvisualisierung und protokollieren diese. Sie er-
mitteln und analysieren Verbrauchs- und Betriebsdaten, bereiten diese zur Abrechnung auf und entwickeln Vor­
schläge zur Optimierung.

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Funktionssicherheit der Gebäude- und Infrastruktursysteme. Sie über­
wachen die Einhaltung der Sicherheits- und Brandschutzvorschriften. Sie entscheiden, ob sicherheitsrelevante Teil­
systeme von Gebäude- oder Infrastruktursystemen bei einer Störung außer Betrieb genommen werden. Sie leiten 
Sofortmaßnahmen ein und führen technische Sicherungsmaßnahmen durch. Die Schülerinnen und Schüler ergreifen 
Maßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Gebäude- und Infrastruktursystemen.

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Vorschläge zur Anpassung von Gebäude- und Infrastruktursystemen an 
geänderte Nutzungsanforderungen nach Kundenwunsch. Dabei berücksichtigen sie die Wechselwirkung zwischen 
Erstellungskosten, Betriebsdauer und ökonomischen Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler planen, realisieren und betreuen die Umsetzung ausgewählter Vorschläge. Sie setzen 
softwaregestützte Methoden des Projektmanagements ein und berücksichtigen vertragsrechtliche Bestimmungen 
und betriebswirtschaftliche Aspekte. Sie dokumentieren Änderungen auch in digitaler Form.

Inhalte:

Diagnose- und Prozessdaten, Datenbanken

Diagnose-, Assistenz-, Simulations- und Visualisierungssysteme

Gebäudemanagement

Abschreibungen und Amortisierung

Qualitätsmanagement

Vorschriften zur Gebäudesicherheit (z. B. Versammlungsstättenverordnung)

Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
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Lernfeld 11: Gebäude- und Infrastruktursysteme instand halten und 
Reparaturaufträge vergeben

3. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler erstellen Instandhaltungskonzepte für Gebäude- und Infrastruktursysteme und 
betreuen die Umsetzung. Dazu analysieren sie den Wartungsbedarf gebäudetechnischer Anlagen und ihrer Kom­
ponenten auch unter Auswertung gespeicherter Lebenszyklusdaten.

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Einflüsse sowie Fehler- und Schwachstellen, die den Betrieb von Gebäude- 
und Infrastruktursystemen beeinträchtigen. Auf Grundlage dieser Analyse legen sie Maßnahmen zur vorbeugenden 
Instandhaltung fest. Sie beachten gesetzliche Vorgaben zur Festlegung von Intervallen für Durchsicht und Wartung.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren das von ihnen erarbeitete Gesamtkonzept den Kunden, weisen gezielt auf 
Schwachstellen in der Anlage hin und geben Empfehlungen für die Beseitigung dieser Schwachstellen unter Verwen­
dung von Visualisierungssystemen. Sie wirken bei Erstellung und Abschluss von Wartungsverträgen mit.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Störmeldungen auf, beurteilen diese, grenzen Fehler systematisch ein und 
ergreifen Maßnahmen zur Beseitigung. Dazu benutzen sie Diagnosesysteme. Die Schülerinnen und Schüler setzen 
elektrische Anlagen instand, vergeben Reparaturaufträge gewerkeübergreifend und überprüfen deren ordnungsge­
mäße Durchführung.

Inhalte:

Gesetzliche und fachliche Vorschriften

Wartungszyklen

Vorbeugende Instandhaltung

Ferndiagnose

Fernwartung

Vertragsrecht

Kostenbeurteilung

Auftragsabwicklung

Lernfeld 12: Nutzungsänderungen an Gebäude- und 
Infrastruktursystemen planen

4. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenwünsche zur Nutzungsänderung an Gebäude- und Infrastruktur­
systemen. Sie konzipieren Lösungen zur Veränderung an technischen Systemen und legen Systemspezifikationen 
anwendungsgerecht fest. Dabei beachten sie Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die Nutzungsänderungen elektrotechnische Planungsunterlagen selbst 
und beauftragen Firmen anderer Gewerke entsprechend. Sie stimmen die Änderung der Systeme mit den an der 
Planung beteiligten Gewerken ab. Dazu organisieren und moderieren sie Arbeitssitzungen und erarbeiten Entschei­
dungen im Team.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Kosten und planen den Einsatz von Personal- und Sachmitteln unter Berück­
sichtigung ökonomischer Aspekte und betrieblicher Abläufe.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren Lösungskonzepte und präsentieren den Kunden Lösungsvarianten.

Inhalte:

Energiesysteme, Kommunikationssysteme

Ver- und Entsorgungssysteme

Sicherheitssysteme

Planungsunterlagen

Leistungsbeschreibung

Gesprächsführung, Moderationstechniken

Angebotsbewertung

Methoden zur Kostenanalyse
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Lernfeld 13: Gebäude- und Infrastruktursysteme optimieren 4. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Projekte zur Optimierung von Gebäude- und Infrastruktursystemen nach 
Kundenwunsch unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte. Sie ermitteln Alternativen, ent­
scheiden und planen die Umsetzung ausgewählter Vorschläge. Dazu setzen sie Projektmanagementmethoden ein 
und beachten grundlegende Normen und Abläufe des Qualitätsmanagements.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Energie-, Stoff- und Signalflüsse in Gebäude- und Infrastruktursystemen.

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Bedingungen für den Einsatz von Techniken und Technologien zur Nutzung 
erneuerbarer Energien mit dem Ziel der Ressourcenschonung, der Verringerung des Schadstoffausstoßes und der 
langfristigen Betriebskostensenkung.

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren regionale und überregionale Förderprogramme und beziehen diese in 
ihre Planung ein. Sie verwenden dazu auch regionale Unterlagen und Veröffentlichungen.

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Vorschläge, wie durch organisatorische und technische Änderungen Res­
sourcen eingespart, der Schadstoffausstoß und die Abfallmenge verringert werden können.

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Angebote regionaler Ver- und Entsorgungsunternehmen. Sie ermitteln die 
für die Veränderung der Systeme und den Betrieb der veränderten Systeme anfallenden Kosten und erstellen eine 
langfristige Prognose über das Kosten-Nutzen-Verhältnis der geplanten Anlagen.

Die Schülerinnen und Schüler wählen auf der Grundlage dieser Analysen Teilsysteme aus und planen deren Integra­
tion in das Gesamtsystem. Sie dokumentieren die Analysen- und Planungsergebnisse für die optimierten Gebäude- 
und Infrastruktursysteme.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung, bei der Ausschreibung von 
Leistungen zur Realisierung der konzipierten Teilsysteme und bei der Auswertung von Angeboten mit.

Inhalte:

Projekt- und Qualitätsmanagement

Systemdaten, Prozessdaten, Diagnosedaten

Verbrauchsdaten

Schadstoffemission

Recycling

Ausschreibungs- und Vergabeprozess

Mediennutzung
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